
Bericht 

über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kleinsteinhausen 

vom 01.09.2021 

 

1. Übernahme der Trägerschaft der Kindertagesstätten durch die 

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land; Informationsvortrag von 

Bürgermeister Björn Bernhard 
 
An einer Informationsveranstaltung am 08.07.2021 in Hornbach hatten alle 
Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister die Möglichkeit sich über die 
Änderungen des neuen Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz zu informieren. 
Herr Horst Meffert vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz versuchte in 
einem 2 ½ stündigen Vortrag die wesentlichen Änderungen den Anwesenden zu 
erklären.  
Hierbei wurde auch die Möglichkeit der Übernahme der Trägerschaft der 
Kindertagesstätten durch die Verbandsgemeinde angesprochen. 
Herr Bürgermeister Bernhard nimmt die Gelegenheit wahr, dem Ortsgemeinderat zu 
erläutern wie sich die Verbandsgemeinde die Übernahme vorstellt und aus welchen 
Beweggründen. Die Verwaltung hat Informationsmaterial zusammengestellt, 
welches den Ratsmitgliedern vorliegt. 
Seit dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz in Kraft. Es 
wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen. Die wichtigsten Änderungen führt 
Herr Bernhard auf. Die Verantwortlichkeit der Trägerinnen von Kindertagesstätten 
umfasst viele Punkte, die beispielhaft genannt werden 
Die Aufgaben sind sehr vielfältig, zeitintensiv und werden von den 
Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern, die alle ehrenamtlich tätig sind, in 
der Freizeit abgearbeitet, wobei viele noch im Berufsleben stehen. 
Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land möchte den Trägerinnen die Hauptlast 
ihrer Verantwortlichkeiten abnehmen und strebt deshalb an, die Trägerschaft aller 
kommunalen Kindertagesstätten zu übernehmen. 
Die Vorteile einer Trägerschaft durch die Verbandsgemeinde werden ebenfalls 
vorgetragen, ferner eine mögliche Zeitschiene der Umsetzung. 
Eine Entscheidung steht noch nicht an. Herr Bürgermeister Bernhard bittet den 
Ortsgemeinderat sich eingehend zu beraten und in einer der nächsten 
Ortsgemeinderatssitzungen darüber zu entscheiden. 
 
 

2. Bekanntgabe Eilentscheidung 
Der Ortsgemeinderat nimmt die getroffene Eilentscheidung zur Kenntnis. 
 

3. Widmung von Verkehrsanlagen; „Hochwiese“ 
Die Verkehrsanlage „Hochwiese“ ist baulich fertiggestellt. Gemäß 
§ 36 Landesstraßengesetz (LStrG) ist zum Erlangen der öffentlichen 
Zweckbestimmung „Gemeindestraße“ ein formeller Willensakt erforderlich. Hierzu 
ist vom Ortsgemeinderat zunächst die Widmung zur öffentlichen Verkehrsanlage zu 
beschließen. Auf der Grundlage dieses Beschlusses ist durch die Verwaltung eine 
entsprechende Widmungsverfügung zu erstellen und öffentlich bekannt zu machen.  
Die Widmung erstreckt sich auf das Flurstück Plan-Nr. 2200/1. Die Verkehrsanlage 
„Hochwiese“ wird als Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.  
Der Ortsgemeinderat beschließt gemäß § 36 LStrG, die „Hochwiese“ als 
Gemeindestraße dem öffentlichen Verkehr zu widmen. 
 



  

4. Benutzungsordnung „Emmerer Brunnen“ 
Die Verwaltung hat eine Benutzungsordnung „Emmerer Brunnen“ erarbeitet, die 
dem Ortsgemeinderat im Entwurf vorliegt. 
Der Ortsgemeinderat Kleinsteinhausen beschließt die Benutzungsordnung 
„Emmerer Brunnen“ wie vorgeschlagen.  
 

5. Bebauungsplan „Auf dem Alten Feld“; Information 
Der Ortsgemeinderat hat in der Sitzung am 13.07.2021 den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Auf dem Alten Feld“ gefasst. Herr Dipl.-Ing. Rainer Martin 
vom Planungsbüro artec Bauprojekte GmbH erläutert den Ratsmitgliedern 
eingehend den Planungsstand.  
Frau Ortsbürgermeisterin Wagner Martina regt an, im Vorfeld die Bauinteressenten 
und Grundstückseigentümer zu einem Informationsgespräch einzuladen.  
Als Termin wird der 25.10.2021, 19.00 Uhr festgelegt. Die Ortsgemeinderatssitzung 
soll dann am 28.10.2021, 19.00 Uhr stattfinden. 
 

Nichtöffentlich 
 

6. Abschluss eines Erschließungsvertrages 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Abschluss des Erschließungsvertrages zu. 
 

7. Grundstücksangelegenheiten 
Der Ortsgemeinderat entscheidet in mehreren Grundstücksangelegenheiten. 
 

8. Auftragsvergaben 
Der Ortsgemeinderat vergibt mehrere Aufträge. 


